Kiel – Moltkestraße

Wirtschaftlichkeit der Erhaltung und Modernisierung 

einer Siedlung der 1950er Jahre

Im Sommersemester 2007 haben Studierende der FH Kiel / FB Bauwesen unter Leitung von Dipl.-Ing. Elinor Schües, Lehrbeauftragte und Hamburgerin, mit Modernisierung von Altbauten vertraute Architektin, auf meine Anregung hin eine Untersuchung über die Modernisierung der Häuser Moltkestraße in Kiel durchgeführt, nachdem bekannt geworden war, dass diese abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden sollen. Eines der öffentlich geäußerten Argumente war, dass die Sanierung und Modernisierung unwirtschaftlich sei und die sich daraus ergebenden Mieten das Mehrfache der heutigen betragen müssten.

Die didaktische Zielsetzung der Studienarbeit war es, zunächst einmal die zu berücksichtigenden Aspekte und das Verfahren kennen zu lernen, das bei derartigen Untersuchungen üblicherweise angewendet wird. Nebeneffekt sollte es auch sein, belastbares Zahlenwerk zu entwickeln, das die o. a. Annahmen betätigt oder widerlegt, da nach Erfahrung und Kenntnisstand d. U. und Frau Elinor Schües in ähnlichen Fällen die Bewertung der Bausubstanz und die Kosten von Kosten nicht immer deckungsgleich sind, was zu recht unterschiedlichen, mitunter gegensätzlichen Folgerungen (d.h. Abriss oder Erhaltung + Modernisierung) Anlass gibt. 

In der Natur von studentischen Arbeiten liegt es, dass - vor allem wenn es sich um eine Gruppenarbeit handelt - diese nicht immer bis in die letzten Einzelheiten konzis sind und die Abschnitte nicht mit gleicher Sorgfalt ausgearbeitet sind. Es fehlte auch die zur Kostenermittlung notwendige Datenbasis für Kiel, auch wenn man unterstellt, dass die aus verschiedenen Quellen gespeisten Annahmen in etwa stimmen und sich Unterschiede untereinander ausgleichen. Um den Umfang der Arbeit einzugrenzen, war es notwendig, sich auf ein Haus zu beschränken. Unklar ist, ob es hinsichtlich des Bauzustandes ein typisches Haus war oder ein Sonderfall. Nicht bekannt ist, ob die gleichen Schäden überall und in welcher Intensität und welchem Umfang auftreten. Bekannt ist z.B. dass die Durchfeuchtung im Osten, d.h. an der Hangseite stärker ist als straßenseitig (im Falle des untersuchten Hauses ein „Hanghaus“). Nach Aussagen der gegenwärtigen Bewohner sind an anderen Häusern und/oder Wohnungen bereits weiter gehende Verbesserungen durchgeführt worden, eine oder mehrere Wohnungen seien auch bereits zusammengelegt worden. In welchem Umfang war aber nicht zu ermitteln. Eine Erhebung durch die Bewohner war nicht vollständig und deshalb nicht ohne weitere Recherchen zu verwenden. 

Wie in der Praxis waren die Aspekte 

Instandsetzung (Sicherung der Bausubstanz, technische Gebäudeausrüstung)

Modernisierung (Wohnwertsteigerung durch Veränderungen der Grundrisse, Anpassung an neue technische Standards wie z.B. Wärmedämmung) 

Neuschaffung von Wohnraum bzw. Wohnflächen (z.B. durch Dachausbau  bzw. Schaffung von Balkonen)

methodisch nur schwer auseinander zu halten. 

Insofern konnte nicht - wie angestrebt- ein belastbares Zahlenwerk erstellt werden, das die eine oder andere Grundaussage bestätigt oder widerlegt. Ich halte es für nicht hilfreich, die Studie öffentlich zu machen, um nicht Missdeutungen Vorschub zu leisten.

Trotz dieser sehr erheblichen Einschränkungen ergeben sich aus der Untersuchung doch generelle Hinweise auf die Erhaltungs- und Modernisierungsfähigkeit der Gebäude:

Bauzustand / Instandsetzung:

Die Gebäude weisen ein hohes Maß unterlassener Instandhaltung auf: 

Kelleraußenwand: Außenwanddurchführung mangelhaft, d.h. Durchfeuchtung und Ausblühungen von Mauersalzen (auf abgestellten Gegenständen Bildung von Spark und Schimmel), defekte Kellerfenster, Kellerlattentüren verzogen und deren Halterungen verrostet, Setzungen und Rissbildung im Kellerboden. 

Außenwände der OG und Fenster: Blasenbildung der Wärmedämmschicht; Putzrisse; außen sichtbare Dübel; Verbund Mauerwerk-Fensterrahmen lose; Absturzsicherung in den Treppenhausfenstern fehlt.

Dächer: Dacheindeckung beschädigt;  Zementverstrich der Hohlpfannen mangelhaft;  Schornsteine - lockere Ziegel und unzureichende Verfugung; mangelhafte Regenrinnen, da zu nahe am Mauerwerk, Halterungen verrostet; Fallrohre halten Regenrinnen, dadurch kein Ablaufen des Regenwassers wegen zu geringen Gefälles; seitliche Holzverschalung und Fenster der Dachgauben verrottet.

Haustechnik / Installationen: Gas- und Wasserleitungen teilweise erheblich korrodiert; Wasserleitungen teilweise noch aus Eisenrohren; Abwasserleitungen und Elektroleitungen veraltet; Elektrohauptverteilungskästen frei zugänglich außerhalb der Wohnungen.

Außenanlagen: Betonplattenbelag uneben und rissig; Betonsockel beschädigt; Putz an Terrassenabgrenzung mit großflächigen Putzabplatzungen; Treppen der Hauseingänge teilweise mit Rissen und Abplatzungen.

Der bauliche Zustand der Gebäude ist - auch wenn vor einiger Zeit bereits Maßnahmen zur Wärmedämmung (nicht mehr heutigem Standard entsprechend und teilweise desolat) durchgeführt und neue Kunststofffenster eingebaut worden sind-  mangelhaft. Das betrifft sowohl insbesondere die Durchnässung der Kellerwände infolge einer unzureichenden oder fehlenden Dränage. Aber auch die partielle Modernisierung (Wärmedämmung, Fenster) weist bereits Unzulänglichkeiten auf, die auf eine nicht kontinuierliche Instandhaltung hinweisen. 

In der Regel wird davon ausgegangen, dass etwa 2 bis 3 % des Gebäudewertes pro Jahr in die Erhaltung investiert werden müssen, um den Wert des Gebäudes zu erhalten (nicht zu erhöhen!). Dieses ist offensichtlich nicht geschehen.

Modernisierung: 

Die Grundrisse der Wohnungen entsprechen nicht in jedem Falle den Kriterien, die man Neubauten zu Grunde legen würde. Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass Wohnqualität aber nicht allein an den pro Kopf zur Verfügung stehenden Quadratmetern Wohnfläche zu messen ist. Insbesondere jüngere Menschen bevorzugen sowohl aus ökonomischen Gründen als auch in Hinblick auf unterschiedliche Wohnstile kleinere, aber flexibel nutzbare Wohnungen. 

Durch vergleichsweise geringe Eingriffe (z.B. Abbruch von Zwischenwänden) kann bereits eine erhebliche Wohnwertsteigerung erreicht werden. Auch die gewendelten Treppen, die auf den ersten Blick unbequem erscheinen, nach Aussagen der Bewohner es aber auch erlauben, sich beidseits abzustützen, sind durchaus hinnehmbar.

Möglich ist im Sinne einer nachhaltigen Vermietbarkeit und Mischung unterschiedlich alter Menschen die weitere Differenzierung des Wohnungsangebotes durch Anlage von unterschiedlich großen Wohnungen (z.B. Schaffung von mehrgeschossigen Wohnungen im Sinne von Maisonettes: 1.OG + DG). Durch Zusammenlegung einiger Wohnungen (von z. Z. 87 WE auf z.B. 60 WE) kann u. U. auch der Modernisierungsaufwand pro qm Wohnfläche verringert werden.

Die Sanitärräume sind teilweise von den Bewohnern in Hinblick auf eine lange Mietdauer selbst umgebaut worden. Veraltete Sanitärobjekte und Fliesen sind auszuwechseln.

Die Wärmedämmung ist heute aus ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten unverzichtbar. Hierzu werden in der studentischen Arbeit detaillierte Berechnungen angestellt. Der Jahresheizwärmebedarf kann dadurch von jetzt etwa 146 kWh/qm auf 17 kWh/qm gesenkt werden. Dadurch verringern sich die Betriebskosten für jeden Haushalt erheblich. Sich aus der Modernisierung ergebende Mietsteigerungen könnten hierdurch - zumindest teilweise - aufgefangen werden

Außenraum: Zu einer attraktiven Wohnlage gehört auch ein gut nutzbarer Außenbereich. Hier bestehen erhebliche Defizite. Dazu gehört die funktional sinnvolle wie optisch zurückhaltende Anordnung von Nebenanlagen für Fahrräder und Müllsammelanlagen ebenso wie die zu Aneignung von Jung und Alt anregende Gestaltung der Grünflächen. Unabdingbar ist heute die Behindertenfreundlichkeit (z.B. stufenloser Zugang zu allen Teilen der Siedlung). Wünschenswert ist eine Gestaltung des Übergangsbereichs vom halböffentlichen Raum zu den halbprivaten Hauseingängen) in Form von kleinen zum Aufenthalt geeigneten Podesten. In den Erdgeschosswohnungen hat sich die Anlage von privat nutzbaren Freisitzen wie sie zum Teil bereits bestehen. Zu verbessern ist die Außenbeleuchtung zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bewohner. Die Modernisierung bietet im Zusammenhang mit der hohen Identifikation der Bewohner mit ihrer Siedlung die Möglichkeit, Selbsthilfe zu organisieren und dadurch die Kosten einzuschränken.

Stellplätze: Das Stellplatzdefizit in der Siedlung beträgt 100%. Die studentischen Arbeiten im Wintersemester 2006/07 hatten aufgezeigt, dass es zwar möglich ist, die Siedlung mit Tiefgaragen auszustatten, dieses aber sehr kostenaufwendig ist, auch wenn man berücksichtigt, dass durch die topografische Situation die TG nur halb abgesenkt werden brauchen. Die Anordnung von Stellplätzen zwischen den Häusern ist dagegen weniger aufwendig, die Beeinträchtigung der Wohnungen durch Pkw-Lärm oder die Versiegelung des Bodens an kann durch geeignete bauliche Maßnahmen gemindert werden.  Bei den weiteren Überlegungen zur Modernisierung ist die Stellplatzfrage ausgespart worden – durchaus im Wissen, dass sich letztlich die Frage doch stellen wird. Das hängt aber insgesamt mit einem zu entwickelnden Sanierungsprogramm zusammen: z.B. Anzahl der notwendigen Stellplätze in Hinblick auf die Zahl der modernisierten Wohnungen (verringerte oder sich erhöhende Zahl im Falle von Wohnungszusammenlegung oder zusätzlichem Wohnungen durch Dachausbau?). 

Schaffung von neuem Wohnraum bzw. neuen Wohnflächen: 

Die teilweise ungenutzten Dachräume bilden ein Potenzial für neu zu schaffende Wohnfläche von etwa 1000 qm, das würde eine Zunahme von etwa 30 % bedeuten (z. Z. etwa 3.350 qm). Rechnet man die Möglichkeit zur Schaffung vermietbarer Terrassen und Balkone (pro WE im EG: 10 qm/2 + 6 qm Balkon in den WE im 1.OG hinzu, ergibt sich eine weitere anrechenbare Wohnfläche von etwa 360 qm. Damit ergibt sich eine Wohnfläche von etwa 4.700qm (= 140% des Bestandes). Damit relativiert sich die Wirtschaftlichkeit der vom jetzigen Eigentümer angestrebten Erhöhung der derzeitigen Wohnfläche gegenüber dem Bestand erheblich.

Historischer Wert / Denkmalpflege
Historische Bedeutung: Die Sternwartensiedlung ist ein frühes Beispiel des Wiederaufbaus der im II. Weltkrieg schwer beschädigten Stadt. Charakteristisch ist die Errichtung von Reihen- und Doppelhäusern auf dem Linsberg sowie von Mehrfamilienhäusern auf einem ebenen Grundstücksteil an der Moltkestraße. Die Zonierung und die Zuordnung unterschiedlicher Haustypen sind programmatisch für die Zeit, Menschen unterschiedlicher Gruppen nebeneinander anzusiedeln und dadurch eine soziale Mischung zu bewirken. Beide Siedlungsteile werden verbunden durch eine „Himmelsleiter“ genannte Treppe. 

Insbesondere im oberen Teil folgt der Architekt Heinrich Brockstedt Anordnungsmustern der Gartenstadt und malerischen Gebäudegruppierung und Straßenführung wie sie durch Heinrich Tessenow und Heinz Wetzel in den 1920 - 1940er vorgeprägt und gelehrt worden waren. In der Moltkestraße wurden die Hauszeilen senkrecht zur Straße angeordnet. Die Reihung der zur Straße gewandten Giebel bewirkt eine außerordentlich gelungene Einfügung der Gebäude in die durch freistehende Villen gekennzeichnete Moltkestraße.

Architektonisch vertritt der Architekt eine für Kiel typische „konservative Moderne“, die sich durch Anwendung von Formen der Heimatarchitekturarchitektur (Versprossung der Fenster), der nationalsozialistischen Wohnhausarchitektur in den 1940er Jahren (Aufgipfelung des Giebels in einem Schornstein) und neuen Baumethoden der 1950er Jahre auszeichnet. Die Qualität dieser Architektur ist durch spätere Eingriffe (Fenster, Wärmedämmung, Vernachlässigung) beeinträchtigt - aber nicht irreversibel!

Denkmalschutz: Der untere Teil der Sternwartensiedlung genießt nicht das Interesse der Denkmalschutzbehörden.  Dagegen bezeichnet die Denkmaltopografie Bundesrepublik Deutschland / Kulturdenkmale in Schleswig – Holstein – 1995, Bd. I, Landeshauptstadt Kiel (Neumünster 1995)  den oberen Teil der Siedlung und die Himmelsleiter als Denkmal = Mehrheit von Bauten als Einheit (auch wenn damit die Eintragung in die Denkmalliste nicht vollzogen ist). Im Übrigen sind sich die Denkmalpfleger im Landesdenkmalamt selbst nicht einig über die rechtliche Bedeutung der Denkmaltopographie: In einer neueren Veröffentlichung des Amtes heißt es: „ … ist die Topographie … das offizielle Verzeichnis der vorhandenen und festgestellten Kulturdenkmale in ihrem städtebaulichen und landschaftlichen Zusammenhang.“ (Deert Lafrenz in DenkMal ! Jg.14., 2007, S. 157). Eine Begründung für die unterschiedliche Beurteilung der beiden räumlich und inhaltlich zusammen gehörenden Siedlungsteile ist nicht bekannt. Dieses entspricht nicht den zu stellenden Anforderungen an die Beurteilung der Schutzwürdigkeit einer Siedlung.

Bei einem Gespräch mit dem Architekten Carsten Brockstedt, Sohn des Entwurfsarchitekten Heinrich Brockstedt,  berichtete dieser über seine Bemühungen, die ganze Siedlung unter Denkmalschutz zu stellen. Das sei aber abgelehnt worden, weil doch schon so viel verändert worden sei. Bei welchem Kulturdenkmal wäre das nicht der Fall?

Die Gebietskarte Kiel-Nord der o. a. Denkmaltopografie ist unverändert  in den Flächennutzungsplan  2000 (Erläuterungsbericht, nach S. 120) übernommen worden und damit Grundlage städtischer Planung und Überlegungen sowie letztlich der Entscheidung, einem Abrissantrag des jetzigen Eigentümers zuzustimmen.

Erhaltungssatzung: Erhaltungssatzungen gem. § 172 BauGB dienen der Erhaltung der städtebaulichen Eigenart eines Gebietes  aufgrund seiner städtebaulichen, insbesondere geschichtlichen und künstlerischen Bedeutung und gehen damit einerseits über denkmalpflegerische Anliegen hinaus, knüpfen aber zugleich daran an. Hier ist ein Rahmen für die kommunale Planung gegeben, eigene Zielvorstellungen durchzusetzen. Nachdem es seitens der Stadt Bemühungen gab, für die Sternwartensiedlung eine Erhaltungssatzung zu erlassen, wurde dieses aus nicht bekannten, deshalb nicht nachvollziehbaren Gründen aufgegeben.

Erhaltung oder Vermarktung

Öffentlichen, undementierten Äußerungen ist zu entnehmen, dass der jetzige Eigentümer das gesamte Grundstück incl. Gebäude für etwa  3 Mio. Euro erworben hat. 

Mittelt man den Bodenwert der nahen Bülowstraße und des Niemannswegs ergibt sich für das Grundstück an der Moltkestraße ein Wert von etwa 250 Euro/qm oder von 2.1 Mio. Euro für das ganze Grundstück. Der Versicherungswert für die Gebäude 1914 ergibt mit dem Neuwertfaktor eine Versicherungssumme von etwa 6,8 – 6,9 Mio. Euro. Daraus kann geschlossen werden, dass lediglich Grundstück plus eine höhere Ausnutzung bezahlt worden ist und von vornherein  vorgesehen war, die bestehenden Gebäude abzureißen. Wenn der Vorbesitzer, die WOBAU, den Mietern vor oder unmittelbar nach dem Verkauf der Häuser erklärte, es werde sich nichts ändern, erfolgte das gegen besseres Wissen. 

Zu prüfen ist, ob eine solche Aussage auch für den jetzigen Eigentümer verbindlich ist.

Für das hier besprochene Grundstück (Quelle: Werbeseite von Fa. Frank Heimbau, Mai 07), ist eine Neubebauung vorgesehen. Es ist eine Reihe von fünf mehrgeschossigen, turmartigen Baukörpern geplant, die den Rhythmus der bestehenden Bebauung wiederholen. Rückwärtig soll ein halbkreisförmiger Baukörper angeordnet werden. Diese Bebauungsstudie wird beispielhaft durch ein Foto eines viergeschossigen Wohnhauses (plus Dachgeschoss) in Mönkeberg ergänzt, das offensichtlich Vorbild für eine Bebauung an der Moltkestraße sein soll. 

Hier wird zu prüfen sein, ob sich ein Gebäude nach dem Maß der baulichen Nutzung, wobei die Geschosszahl Z ein wesentlicher Bestimmungsfaktor ist,  mit vier Vollgeschossen plus DG in die städtebauliche Umgebung  einfügt oder eine Abweichung städtebaulich vertretbar ist. Tatsächlich beträgt die Geschossigkeit in der unmittelbaren Nachbarschaft Z=II + DG. Eine Einfügung ist damit nicht gegeben und auch städtebaulich nicht vertretbar, was eine Abweichung rechtfertigen könnte. 

Vergleicht man das Foto der bestehenden Gebäude mit dem Etwaigen noch im Mai 2007 im Internet als vorbildlich veröffentlichten, wird die Überlegenheit der architektonischen Gestaltung in den 1950er klar ersichtlich.  

Ergänzung: Das am 23.08 2007 in den K.N. veröffentlichte Ergebnis eines Architektenwettbewerbes lässt eine Bebauung mit drei Geschossen + Dachgeschoss (also ein Geschoss weniger als vordem) sowie eine ästhetisch gefälligere Entwurfsplanung erkennen. Ob die die gem. § 34 BauGB und Landesbauordnung (Abstände zwischen den turmartigen Gebäuden und zu gegenüberliegenden Gebäuden an der Moltkestraße) geltenden Vorschriften eingehalten sind, oder ob die Abweichungen vertretbar sind, ist ohne weitere Informationen nicht erkennbar. Erhebliche Bedenken sind  auf den ersten Blick bezüglich der Geschossigkeit anzumelden, denn die Moltkestraße ist durchgängig 2-geschossig mit teilweise ausgebautem Dach) bebaut.  Das Foto in den K.N. lässt auch eine Stellung der Gebäude mit sehr geringen Abständen untereinander (notwendige Fenster in den Seitenwänden? Abstände zur Straßenmitte?) erkennen, die zu einem sehr dichten Erscheinungsbild führen, das dem Charakter der locker bebauten Moltkestraße bei weitem nicht entspricht.  
Die äußere Gestaltung  wird durch ihre Allerweltsarchitektur (so baut man inzwischen überall), ebenso wenig wie die Baudichte, dem Charakter der Moltkestraße nicht gerecht. 

Soziale Aspekte

Trotz der o. a. Unzulänglichkeiten fühlt sich ein großer Teil der Bewohnerschaft in der Siedlung wohl. Einige Mieter wohnen dort von Anbeginn und haben intensive soziale Kontakte und raumbezogene Bindungen entwickelt. Der Abriss der Wohnungen würde für diese Menschen einen erheblichen Eingriff in deren Lebensumstände bedeuten. Da bereits ein Teil der Bewohner das Gebiet verlassen hat, besteht schon jetzt ein auch nach außen erkennbarer Leerstand mehrerer Wohnungen, was die Wohnqualität erheblich beeinträchtigt. 

Den Mietern ist bei Verkauf der Wohnungen versichert worden, dass sich an den bestehenden Mietverhältnissen nichts ändern werde. Diese Aussage erfolgte offensichtlich wider besseren Wissen, denn dem verkaufenden Unternehmen muss bekannt gewesen sein, dass die Häuser auf Abbruch ver- bzw. gekauft wurden. Es ist zu prüfen, welche Verbindlichkeit eine solche Verlautbarung für den Rechtsnachfolger hat. Da der Abriss von Wohnungen kein Kündigungsgrund ist, bestehen die Mietverhältnisse trotz ausgesprochener Kündigung weiterhin fort. 

Die erkennbar hohe Identifizierung der Bewohner birgt für den Fall der Beibehaltung der Abriss-Pläne ein erhebliches unternehmerisches Risiko durch

-  zu erwartende gerichtliche Auseinandersetzungen, die u. U, viele Jahre dauern können und dem Unternehmen hohe

   mittelbare und unmittelbare Kosten verursachen können, 

-  weiterhin geringe Mieteinnahmen bei gleichzeitiger Einhaltung der Pflichten eines Eigentümers,

-  einen erheblichen Imageschaden, wenn das Unternehmen in der Öffentlichkeit nur noch mit dem Abriss der Häuser in der

   Moltkestraße identifiziert werden sollte.

Fazit:

Die studentische Untersuchung ergibt auf Grund unzureichender Daten und einiger anderer methodischer Probleme bei der Unterscheidung von Instandsetzung, Modernisierung und Schaffung neuen Wohnraumes keine belastbare Aussage über die Wirtschaftlichkeit einer Modernisierung im Vergleich zu Abriss und Neubau. 

Die Annahme, dass die Modernisierung letztlich doch auch finanziell machbar ist und Abriss nicht unternehmerische ultima ratio sein muss, wird allerdings gestützt:

Der bauliche Zustand der Siedlung wird geprägt durch jahrelange unterlassene Instandhaltung. Auf diese kontinuierliche Instandhaltung hatten (haben) die Mieter einen vertraglichen Anspruch und dafür ständig einen prozentualen Anteil der Miete gezahlt.

Die Modernisierung der Wohnungen ist durch relativ geringe Eingriffe in die Grundrisse möglich. Ziel sollte es sein, auch kleine, gut vermietbare Wohnungen zu erhalten. Dass nicht alles heute gängigen Standards entspricht, wie z.B. die reizvoll gewendelten Treppen (in hochattraktiven Maisonetten werden solche als Bereicherung empfunden), sollte als Positivum angesehen werden.

Für die Anpassung an neue energetische Standards besteht eine Reihe von Förderungsmöglichkeiten, die eine Modernisierung erheblich erleichtern und rechtfertigen. Alle Beteiligten  -Bauträger, Stadt und Architekten- sind den Prinzipien der Nachhaltigkeit verpflichtet. Dafür gibt es allgemein anerkannte Standards, die erkennen lassen, dass Erhaltung und Erneuerung dem Abriss vorzuziehen ist.

Der Zugewinn an Wohnraum im Falle von Abriss und Neubau, gemessen an der jetzt vorhandenen Wohnfläche, beruht auf dem Vergleich mit dem Bestand und berücksichtigt nicht die Ausbaupotenziale (Dachausbau, Balkone, Terrassen), die immerhin 30-40% betragen. 

Der Zugewinn relativiert sich damit erheblich.  
Das im Internet abgebildete Gebäude legt nahe, anzunehmen, dass eine über die Moltkestraße prägende und durchgängige  Geschossigkeit (Z=II+DG) hinaus gehende Geschossigkeit angestrebt wird (zunächst IV+DG, Wettbewerbsentwurf: Z=III+DG) angestrebt wird, was den Kriterien des §34 BauGB  hinsichtlich des Maßes baulicher Nutzung nicht entspräche und auch als Abweichung nicht verträglich wäre. Die enge Stellung der turmartigen Gebäude bewirkt eine städtebauliche Verdichtung, die mit dem Charakter der Moltkestraße nicht verträglich ist.

Die Siedlung hat einen hohen historischen, städtebaulichen und architektonischen Wert unterhalb der durch das Landesamt für Denkmalpflege vertretenen und im Einzelnen nicht bekannten und deshalb nicht nachvollziehbaren Beurteilungskriterien. 

Der bauliche Zustand und die bisher erfolgten Veränderungen dürften nicht dazu gehören, denn solche Kriterien sind im DSchutzG nicht genannt. Welches Gebäude verdiente es dann, in die Liste der schützenswerte Objekte aufgenommen zu werden?  Durch den Abbruch der Gebäude würde ein für Kiel einmaliges Ensemble, d.h. also auch der gemäß Denkmaltopographie schützenswerte Teil auf dem Linsberg (heute: obere Sternwartensiedlung), nachhaltig beeinträchtigt werden, da beide Teile zusammen gehören und aufeinander bezogen sind.

Durch die Rechtslage (Mietverträge) ist das unternehmerische Risiko, in lange andauernde gerichtliche Auseinandersetzungen gezogen zu werden, ziemlich hoch. Das bedeutet Verzögerung und verursacht Kosten durch gering bleibende Mieteinnahmen in Folge von Leerstand und Finanzierungskosten. Der Imageschaden ist natürlich nicht messbar, aber absehbar.

Erhaltung und Modernisierung ermöglichen, eher als Abriss und Neubau, ein schrittweises Vorgehen unter Beobachtung des Marktes und sich verändernder Nachfrage nach kleinen oder großen, gut oder weniger gut ausgestatteten oder geschnittenen Wohnungen. Sind die Gebäude einmal abgerissen, ist keine Korrektur der Pläne möglich.

Für den Vergleich Erhaltung + Modernisierung und Abriss + Neubau sollte eine Gesamtrechnung erstellt werden, die alle Kosten einschließlich Finanzierungskosten, ggfs. Umzug von Bewohnern und Entschädigung bis hin zu Transport und Deponierung von Bauschutt und Recycling der Kunststofffenster, Beschäftigungseffekte in der heimischen Wirtschaft u. v. a. m. beinhaltet.

Alles in Allem verdient die Erhaltung und Modernisierung der Wohngebäude auch unter betriebswirtschaftlichen und unternehmerischen Gesichtspunkten neu überdacht zu werden. Die tiefen Eingriffe in die Lebenszusammenhänge vieler Menschen erfordern von allen Beteiligten einen verantwortbaren Umgang mit dem Bestand. Es sprechen viele sozialpolitische, baukulturelle, aber auch wirtschaftliche Argumente dafür, dass sich Erhaltung und Modernisierung lohnen - und zwar für Alle!

Prof. Dr.-Ing. Dieter-J. Mehlhorn

Kiel, den 7. August 2007 (ergänzt 31. Aug. 2007)

